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92 Kantone Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug.

In jeder Klasse sollen, der Stufe entsprechend, auch die zu
verarbeitenden Stoffe Gegenstand einer unterrichtlichen
Besprechung sein. (Warenkunde.)

10. Durch dieses Dekret wird das Dekret vom 18. November
1874 aufgehoben. Es tritt in Kraft mit Beginn des Schuljahres
1925/26.

11. Aufnahme in die Gesetzessammlung.

VI. Kanton Obwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1925.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1925.

VIII. Kanton Glarus.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1925.

IX. Kanton Zug.
1. Primär- und Sekundärschule.

I. Lehrplan für die Mädchenarbeitsschulen im Kanton Zug. (Vom
15. Mai 1925.)

2. Schuljahr. 3 Stunden per Woche.

1. Formenschneiden: Papierarbeiten; Düte, Lesezeichen, Schild-
chen, Tintenwischer.

Material : Graues, weißes und farbiges Papier.
Technik: Gestalten der Gegenstände durch Falten und

Schneiden.
2. Erste Nähübungen: Tintenwischer.

Material : Stoffresten in Wolle und Baumwolle, Knöpfe.
Technik: Gestalten und Aufheften des Musters,

Zuschneiden, Auf- und Abstechen.
3. Stricken: Waschlappen und Waschhandschuh.

Material : Ungebleichtes Garn.
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